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Von den Textfestsetzungen des Bebauungsplans „Auf dem Sauerfeld – Bitburger Straße“ 
werden folgende Textfestsetzungen wie folgt geändert. Alle anderen Festsetzungen bleiben 
unverändert. Die Änderung ist durch Fettdruck hervorgehoben. 
 
Textfestsetzungen 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Höhe der Baukörper  (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16 und 18 BauNVO) 
 
Die maximal zulässige Traufhöhe (TH) wird im Ordnungsbereich MD1, bezogen auf das 
höchste, an das Gebäude angrenzende natürliche Gelände, gemäß folgender Skizze fest-
gesetzt. Die Traufhöhe ist die Schnittlinie zwischen der verlängerten Außenwandfläche und 
der Dachhaut - gemessen in Gebäudemitte. Sie darf ein Maß von 5,80 m nicht 
überschreiten. 
 
Die maximal zulässige Firsthöhe (FH) im Ordnungsbereich MD1 über dem natürlichen 
Gelände, bezogen auf den Mittelpunkt der Hausgrundfläche, beträgt 10,0 m. 
 
 
 

 
 
Skizze 
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II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (6) LBauO) 
 
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gelten nur für den Ordnungsbereich MD1. 
 
1. Dachgestaltung  (§ 88 (1) Nr. 1 LBauO) 
 
Dachform, Dachneigung 
Im räumlichen Geltungsbereich des Ordnungsbereichs MD1 ist nur das geneigte Dach in 
Form des Satteldachs, des Walmdachs, des Zeltdachs und des Krüppelwalmdachs zu-
lässig. Zwerchgiebel sind erlaubt. Bei Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
Garagen ist auch das Pultdach zulässig. 
 
Es ist eine Dachneigung von 28° bis 45° zulässig. Bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 
14 BauNVO und Garagen dürfen mit Dachneigungen von 6° bis 45° versehen werden.  
Flachdächer für bauliche Nebenanlagen und Garagen sind nur dann zulässig, wenn sie 
begrünt oder als Terrasse genutzt werden. 
 
Dachaufbauten 
Bei Dachaufbauten ist ein Abstand von mindestens 1,50 m von den Giebelwänden ein-
zuhalten. Einzelgauben dürfen eine Breite von 1,50 m und Zwerchhäuser eine Breite von 4,0 
m nicht überschreiten. Die Summe der Breiten der Dachaufbauten darf maximal 1/2 der 
Trauflänge betragen. 
 
Dacheindeckung  
Die Dacheindeckung darf nur in den Farbtönen anthrazit und schiefergrau sowie rot- und 
dunkelbraun ausgeführt werden. Sie ist in Form und Größe an die im Ortsbild von 
Nattenheim vorhandene Eindeckung (Schiefer und Pfannen) anzupassen. Sonnenkollek-
toren auf der Dachoberfläche und Dachbegrünung sind zulässig. 
 
 
 
 
Erarbeitet: Stadt-Land-plus 
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Diese Textfestsetzung ist Bestandteil der 1. Änderung des Bebauungsplans „Auf dem 
Sauerfeld-Bitburger Straße“ der Ortsgemeinde Nattenheim. 
 
 
Nattenheim, den 25.10.2004 
 
gez.                                   (S) 
 
Peter   B i l l e n 
Ortsbürgermeister 


